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ERLAUTERUNGEN ZUM PRIORITATSRECHT
NACH DEM UPOV-UBEREINKOMMEN

VORWORT

1.  Zweck dieser Erlduterungen ist es, Anleitung zum ,Prioritatsrecht® nach dem
Internationalen Ubereinkommen zum Schutz von Pflanzenziichtungen
(UPOV-Ubereinkommen) zu geben. Die einzigen verbindlichen Verpflichtungen fir die
Verbandsmitglieder sind diejenigen, die im Wortlaut des UPOV-Ubereinkommens selbst
enthalten sind, und diese Erlauterungen dirfen nicht in einer Weise ausgelegt werden, die in
Widerspruch zu der fur das jeweilige Verbandsmitglied geltenden Akte steht.

2.  Diese Erlauterungen geben Anleitung zu bestimmten Aspekten der in Artikel 11 der
Akte von 1991 des UPOV-Ubereinkommens und in Artikel 12 der Akte von 1978 des
UPOV-Ubereinkommens enthaltenen Bestimmungen iiber das Prioritatsrecht.
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ABSCHNITT I: BESTIMMUNGEN UBER DAS PRIORITATSRECHT

3. Diein Artikel 11 der Akte von 1991 des UPOV-Ubereinkommens und in Artikel 12 der
Akte von 1978 des UPOV-Ubereinkommens enthaltenen Bestimmungen sind nachstehend
wiedergegeben:

Akte von 1991 des UPOV-Ubereinkommens

Artikel 11
Prioritéat

(1) [Das Recht; seine Dauer] Hat der Zichter fur eine Sorte einen Antrag auf
Schutz in einer Vertragspartei ordnungsgemal eingereicht (,,erster Antrag*), so genief3t
er fir die Einreichung eines Antrags auf Erteilung eines Ziichterrechts fiir dieselbe Sorte
bei der Behorde einer anderen Vertragspartei (,,weiterer Antrag*) wéhrend einer Frist
von 12 Monaten ein Prioritdtsrecht. Diese Frist beginnt am Tage nach der Einreichung
des ersten Antrags.

(2) [Beanspruchung des Rechtes] Um in den GenuR des Prioritatsrechts zu
kommen, mul der Ziichter in dem weiteren Antrag die Prioritdt des ersten Antrags
beanspruchen. Die Behdorde, bei der der Ziichter den weiteren Antrag eingereicht hat,
kann ihn auffordern, binnen einer Frist, die nicht kirzer sein darf als drei Monate vom
Zeitpunkt der Einreichung des weiteren Antrags an, die Abschriften der Unterlagen, aus
denen der erste Antrag besteht, sowie Muster oder sonstige Beweise vorzulegen, dal}
dieselbe Sorte Gegenstand beider Antrage ist; die Abschriften miissen von der Behdrde
beglaubigt sein, bei der dieser Antrag eingereicht worden ist.

(3) [Dokumente und Material] Dem Zlchter steht eine Frist von zwei Jahren
nach Ablauf der Prioritatsfrist oder, wenn der erste Antrag zuriickgewiesen oder
zurickgenommen worden ist, eine angemessene Frist vom Zeitpunkt der
Zuruckweisung oder Zurlicknahme an, zur Verfigung, um der Behorde der
Vertragspartei, bei der er den weiteren Antrag eingereicht hat, jede nach den
Vorschriften dieser Vertragspartei fiir die Prifung nach Artikel 12 erforderliche
Auskunft und Unterlage sowie das erforderliche Material vorzulegen.

(4) [Innerhalb der Prioritatsfrist eintretende Ereignisse] Die Ereignisse, die
innerhalb der Frist des Absatzes 1 eingetreten sind, wie etwa die Einreichung eines
anderen Antrags, die Veroffentlichung der Sorte oder ihre Benutzung, sind keine
Grinde fur die Zuriickweisung des weiteren Antrags. Diese Ereignisse konnen kein
Recht zugunsten Dritter begriinden.



http://www.upov.int/de/publications/conventions/1991/act1991.htm#P239_12904#P239_12904
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Akte von 1978 des UPOV-Ubereinkommens
Artikel 12
Prioritat

(1) Hatder Zichter eine Schutzrechtsanmeldung in einem der Verbandsstaaten
vorschriftsmdRig eingereicht, so genielt er fir die Einreichung in den anderen
Verbandsstaaten wéhrend einer Frist von zwdlf Monaten ein Prioritatsrecht. Diese Frist
beginnt mit dem Zeitpunkt der Einreichung der ersten Anmeldung. Der Tag der
Einreichung wird nicht in die Frist eingerechnet.

(2) Absatz 1 ist zugunsten der neuen Einreichung nur anwendbar, wenn diese
einen Schutzrechtsantrag und die Beanspruchung der Prioritat der ersten Anmeldung
enthalt und wenn binnen drei Monaten die Unterlagen, aus denen diese Anmeldung
besteht, abschriftlich vorgelegt werden; die Abschriften missen von der Behdérde
beglaubigt sein, welche diese Anmeldung entgegengenommen hat.

(3) Dem Zichter steht eine Frist von vier Jahren nach Ablauf der Prioritétsfrist
zur Verfligung, um dem Verbandsstaat, bei dem ein Schutzrechtsantrag nach Malgabe
des Absatzes 2 eingereicht worden ist, die nach den Gesetzen und sonstigen
Vorschriften dieses Staates erforderlichen ergédnzenden Unterlagen und das
erforderliche Material vorzulegen. Jedoch kann dieser Staat die Vorlage der
ergdnzenden Unterlagen und des vorzulegenden Materials innerhalb einer
angemessenen Frist anfordern, wenn die Anmeldung, deren Prioritdt in Anspruch
genommen wird, zuriickgewiesen oder zuriickgenommen worden ist.

(4)  Einer unter den obigen Bedingungen vorgenommenen Anmeldung kénnen
Tatsachen nicht entgegengehalten werden, die innerhalb der Frist des Absatzes 1
eingetreten sind, wie etwa eine andere Anmeldung, die Veroffentlichung des
Gegenstands der Anmeldung oder seine Benutzung. Diese Tatsachen kdnnen kein Recht
zugunsten Dritter und kein personliches Besitzrecht begriinden.
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ABSCHNITT II: BESTIMMTE ASPEKTE DER BESTIMMUNGEN UBER DAS
PRIORITATSRECHT

4.  Diese Erlauterungen geben Anleitung zu bestimmten Aspekten der in Artikel 11 der
Akte von 1991 enthaltenen Bestimmungen (ber das Prioritatsrecht. Sofern nicht anders
angegeben, entsprechen die nachstehenden Erladuterungen den Absatznummern in Artikel 11
der Akte von 1991 und in Artikel 12 der Akte von 1978 des UPOV-Ubereinkommens.

Absatz (1)

(1) [Das Recht; seine Dauer] Hat der Zuchter flr eine Sorte einen Antrag auf
Schutz in einer Vertragspartei ordnungsgemaR eingereicht (,,erster Antrag*), so genief3t
er fur die Einreichung eines Antrags auf Erteilung eines Zichterrechts fur dieselbe
Sorte bei der Behorde einer anderen Vertragspartei (,,weiterer Antrag*) wahrend einer
Frist von 12 Monaten ein Prioritatsrecht. Diese Frist beginnt am Tage nach der
Einreichung des ersten Antrags.

5. Das UPOV-Ubereinkommen sieht ein Prioritatsrecht von 12 Monaten vor, das auf
einem friheren Antrag auf Erteilung des Schutzes flr dieselbe Sorte bei einem anderen
UPOV-Mitglied beruht, wobei ein weiterer Antrag so behandelt wird, als ob er am Tag der
Einreichung des ersten Antrags eingereicht worden ware. Am Ende dieser Erlauterungen zu
Artikel 11 ist eine Abbildung mit hypothetischen Beispielen wiedergegeben, die verschiedene
Szenarien bezuglich des Prioritatsrechts zeigen.

6.  Der Tag der Einreichung des ersten Antrags bezieht sich auf den Tag des Eingangs des
ordnungsgemal eingereichten ersten Antrags, wie von den Rechtsvorschriften des
betreffenden Verbandsmitglieds vorgeschrieben.

Neuheit und Prioritatsrecht

7. Das Prioritatsrecht hat die Wirkung, dal der Tag der Einreichung des ersten Antrags bei
der Behorde eines UPOV-Mitglieds (,,UPOV-Mitglied A“) in bezug auf die Fristen fur den
Verkauf oder die Abgabe der Sorte zum Zwecke der Verwertung der Sorte, ohne dal’ die
Neuheit beeintréchtigt wird (Artikel 6 Absatz 1 Nummern i und ii der Akte von 1991 des
UPOV-Ubereinkommens) als der Tag der Einreichung des ersten Antrags bei der Behorde
eines anderen Mitglieds (,,in UPOV-Mitglied B eingereichter weiterer Antrag®) interpretiert
wird. Deshalb hatten die Bestimmungen des Artikels 6 Absatz 1 der Akte von 1991 des
UPOV-Ubereinkommens folgende Wirkung:
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Weiterer Antrag: Neuheit

Erster Antrag: Mitglied A
Einreichung eines weiteren Antrags: Mitglied B

Die Sorte wird als neu angesehen, wenn am [Tag der Einreichung des ersten Antrags auf
Erteilung des Sortenschutzes in UPOV-Mitglied A] Vermehrungsmaterial oder Erntegut der
Sorte

i) im Hoheitsgebiet des [UPOV-Mitglieds B] nicht friiher als ein Jahr vor dem [Tag
der Einreichung in UPOV-Mitglied A (erster Antrag)] und

i) im Hoheitsgebiet eines anderen als des [UPOV-Mitglieds B] nicht friher als vier
Jahre oder im Fall von Baumen und Reben nicht friiher als sechs Jahre vor dem [Tag der
Einreichung in UPOV-Mitglied A (erster Antrag)]
durch den Zichter oder mit seiner Zustimmung zum Zwecke der Auswertung der Sorte
verkauft oder auf andere Weise an andere abgegeben wurde.

Unterscheidbarkeit und Prioritatsrecht

8.  In bezug auf die Erfillung der Unterscheidbarkeitsvoraussetzung hat das Prioritatsrecht
folgende Wirkung: Die Einreichung von Antragen fiir andere Sorten in einem Hoheitsgebiet
nach dem Tag der Einreichung des ersten Antrags in einem UPOV-Mitglied (,,UPOV-
Mitglied A“) bewirkt nicht, daf} das Vorhandensein dieser Sorten fiir weitere Antrége
allgemein bekannt sind. Deshalb hatten die Bestimmungen des Artikels 7 der Akte von 1991
des UPOV-Ubereinkommens folgende Wirkung:

Weiterer Antrag: Unterscheidbarkeit

Erster Antrag: Mitglied A
Einreichung eines weiteren Antrags: Mitglied B

Die Sorte wird als unterscheidbar angesehen, wenn sie sich von jeder anderen Sorte deutlich
unterscheiden 1&it, deren Vorhandensein am Tag der Einreichung des Antrags [auf Erteilung
des Sortenschutzes in UPQOV-Mitglied A] allgemein bekannt ist. Insbesondere gilt die
Einreichung eines Antrags auf Erteilung eines Ziichterrechts fiir eine andere Sorte oder auf
Eintragung einer anderen Sorte in ein amtliches Sortenregister in irgendeinem Land als
Tatbestand, der diese andere Sorte allgemein bekannt macht, sofern dieser Antrag zur
Erteilung des Zlchterrechts oder zur Eintragung dieser anderen Sorte in das amtliche
Sortenregister fuhrt.

9. Das Prioritatsrecht hatte in vielen Féllen hinsichtlich der Unterscheidbarkeit keine
anderen Folgen, weil im Hinblick auf andere Sorten, die nach dem Tag der Einreichung des
ersten Antrags Gegenstand von Antrdgen in einem Hoheitsgebiet waren, die Sorte, die
Gegenstand des ersten Antrags war, als Sorte gelten mifte, deren Vorhandensein vom Tag
der Einreichung des ersten Antrags an allgemein bekannt war.

10. Das Prioritatsrecht hat jedoch eine besondere Folge in einem Fall, in dem der erste Antrag
in einem UPOV-Mitglied A nicht zur Erteilung eines Ziichterrechts oder zur Eintragung in ein
amtliches Sortenregister fihrt (z. B. Zurlickweisung oder Zuriickname des ersten Antrags). In
diesem Fall und wenn ein Prioritatsrecht in einem weiteren Antrag mit Erfolg beansprucht wird,
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wirde die Sorte vom Tag der Einreichung des ersten Antrags an noch immer als allgemein
bekannte Sorte angesehen. Bei Fehlen eines Prioritétsrechts wirde die Sorte erst am Tag der
Einreichung des weiteren Antrags eine allgemein bekannte Sorte (wenn der weitere Antrag zur
Erteilung eines Ziichterrechts oder zur Eintragung in ein amtliches Sortenregister fiihrt).

Sortenbezeichnungen und Prioritatsrecht

11. Schlagt am Tag der Einreichung des ersten Antrags der Antrag eine Sortenbezeichnung
vor, wird diese vorgeschlagene Sortenbezeichnung als Teil des ,,alteren Rechts* im Sinne der
Anforderungen fir Sortenbezeichnungen angesehen (vergleiche Artikel 20 Abséatze 2 und 4
der Akte von 1991 und Artikel 13 Absatze 2 und 4 der Akte von 1978). Deshalb werden
weitere Antrédge, wenn in weiteren Antrdgen fir dieselbe Sorte dieselbe Bezeichnung
vorgelegt wird, im Sinne der Anforderungen an Sortenbezeichnungen so behandelt, als ob sie
am Tag der Einreichung des ersten Antrags eingereicht worden wéren (vergleiche
JErlauterungen  zu  Sortenbezeichnungen  nach  dem  UPOV-Ubereinkommen*
(Dokument UPOV/INF/12/2 — Erlauterung 4 b) und c) bezliglich alterer Rechte und der
Eintragung von Sortenbezeichnungen).



http://www.upov.int/de/publications/pdf/upov_inf_12_2.pdf
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Absatz (2)

(2) [Beanspruchung des Rechtes] Um in den Genul3 des Prioritatsrechts zu
kommen, mull der Zichter in dem weiteren Antrag die Prioritdt des ersten Antrags
beanspruchen. Die Behorde, bei der der Zichter den weiteren Antrag eingereicht hat,
kann ihn auffordern, binnen einer Frist, die nicht kirzer sein darf als drei Monate vom
Zeitpunkt der Einreichung des weiteren Antrags an, die Abschriften der Unterlagen, aus
denen der erste Antrag besteht, sowie Muster oder sonstige Beweise vorzulegen, dald
dieselbe Sorte Gegenstand beider Antrage ist; die Abschriften mussen von der Behdrde
beglaubigt sein, bei der dieser Antrag eingereicht worden ist.

12. Um in den Genuf des Prioritatsrechts zu kommen, mul3 der Zlchter in dem weiteren
Antrag die Prioritat des ersten Antrags beanspruchen. Beansprucht der Ziichter die Prioritat
nicht, wiirde der weitere Antrag als am Antragstag des weiteren Antrags eingereicht angesehen.

13. Das UPOV-Ubereinkommen besagt, daR der Ziichter eine Frist von mindestens drei
Monaten vom Zeitpunkt der Einreichung des weiteren Antrags an hat, die Abdrucke der
Unterlagen, aus denen der erste Antrag besteht, vorzulegen. Die genaue Frist (nicht kirzer als
drei Monate) ist in den Rechtsvorschriften des betreffenden VVerbandsmitglieds anzugeben.

14. Das UPOV-Musterformblatt fur die Anmeldung einer Sorte zur Erteilung des
Sortenschutzes (Dokument TGP/5 ,,Erfahrung und Zusammenarbeit bei der DUS-Prifung” -
http://www.upov.int/de/publications/tgp/documents/tgp5_section_2_2.pdf), Punkt 7, bietet
folgende Grundlage fur die Beanspruchung der Prioritét durch die Zichter:

7. Beansprucht wird der Zeitvorrang der Hinterlegung (im Staat/in der zwischenstaatlichen
Organisation) (Erstantrag) am (Datum)
unter der Anmeldenummer

Eine beglaubigte Ausfertigung der ersten Anmeldung, die den Tag der Anmeldung
erkennen 14Rt, wird als Prioritatsbescheinigung® erbeten.

* Innerhalb der vorgeschriebenen Frist (mindestens 3 Monate)



http://www.upov.int/de/publications/tgp/documents/tgp5_section_2_2.pdf
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Absatz (3)

(3) [Dokumente und Material] Dem Zichter steht eine Frist von zwei Jahren nach
Ablauf der Prioritatsfrist oder, wenn der erste Antrag zurtckgewiesen oder
zuriickgenommen worden ist, eine angemessene Frist vom Zeitpunkt der Zurickweisung
oder Zuricknahme an, zur Verfligung, um der Behorde der Vertragspartei, bei der er
den weiteren Antrag eingereicht hat, jede nach den Vorschriften dieser Vertragspartei
far die Prufung nach Artikel 12 erforderliche Auskunft und Unterlage sowie das
erforderliche Material vorzulegen.

Ablauf der der Prioritatsfrist

15. Dem Ziichter steht eine Frist von zwei® Jahren nach Ablauf der Prioritatsfrist (d. h. zwei
Jahre und 12 Monate nach dem Tag der Einreichung des ersten Antrags) zur Verfligung, um
der Behorde jede fur die Priifung erforderliche Auskunft und Unterlage sowie das erforderliche
Material vorzulegen.

UPOV-Mitglied A

Erster Antrag
Antragstag: 15. Mai 2004

UPOV-Mitglied B

Weiterer Antrag
Antragstag: 13. Februar 2005
(Prioritéat beansprucht)

Dem Ziichter steht eine Frist von zwei Jahren nach Ablauf der Prioritats-
frist zur Verfligung, um der Behorde jede nach den Vorschriften dieser
Vertragspartei fur die Priifung nach Artikel 12 erforderliche Auskunft
und Unterlage sowie das erforderliche Material vorzulegen: 15. Mai 2007

Zuriickweisung oder Zuriicknahme des ersten Antrags

16. Das UPOV-Ubereinkommen sieht vor, daR dem Ziichter, wenn der erste Antrag
zuruckgewiesen oder zuriickgenommen worden ist, eine ,,angemessene Frist“ vom Zeitpunkt
der Zurtickweisung oder Zurlicknahme an zur Verfiigung steht, um jede fiir die Prifung
erforderliche Auskunft und Unterlage sowie das erforderliche Material vorzulegen. Bei der
Entscheidung Uber eine ,,angemessene Frist* kann die Behorde Faktoren berlicksichtigen, die
einen Einflul auf die vom Zichter fir die Vorlage der Auskunfte, Unterlagen oder des
Materials benétigte Zeit haben kénnen. Somit ist es moglich, dal in den Rechtsvorschriften
keine bestimmte Frist festgelegt wird.

[Anhang folgt]

1 Artikel 12 Absatz 3 der Akte von 1978 sieht eine Frist von vier Jahren nach Ablauf der Prioritatsfrist vor.
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Folgende hypothetischen Beispiele veranschaulichen verschiedene Szenarien bezilglich des
Prioritatsrechts:

UPOV-Mitglied A

Erster Antrag
Antragstag: 15. Mai 2004

UPOV-Mitglied B

Weiterer Antrag
Antragstag: 13. Februar 2005
(Prioritat beansprucht)

Prioritat anerkannt (Antragstag in B innerhalb der Frist fiir die
Beanspruchung der Prioritat, und Prioritdt in dem in B
eingereichten Antrag beansprucht)

Der Antrag in UPOV-Mitglied B wird behandelt, als ob er am
Antragstag in UPOV-Mitglied A eingereicht worden waére, d. h.
am 15. Mai 2004

UPOV-Mitglied C

Weiterer Antrag
Antragstag: 10. Mai 2005
(Prioritat nicht beansprucht)

Keine Prioritat (Antragstag in C innerhalb der Frist fir die
Beanspruchung der Prioritét; die Prioritét wurde jedoch in dem
in C eingereichten Antrag nicht beansprucht) (vergleiche
Absatz 2)

Antragstag in UPOV-Mitglied C ist der 10. Mai 2005

UPOV-Mitglied D

Weiterer Antrag
Antragstag: 10. Juni 2005
(Prioritat beansprucht)

Keine Prioritat (Antragstag in D aufRerhalb der Frist fur die
Beanspruchung der Prioritat)
Antragstag in UPOV-Mitglied D ist der 10. Juni 2005

[Ende des Dokuments]




	ERLÄUTERUNGEN ZUM PRIORITÄTSRECHTNACH DEM UPOV-ÜBEREINKOMMEN
	VORWORT
	ABSCHNITT I: BESTIMMUNGEN ÜBER DAS PRIORITÄTSRECHT 
	ABSCHNITT II: BESTIMMTE ASPEKTE DER BESTIMMUNGEN ÜBER DAS PRIORITÄTSRECHT

	ANHANG

